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MEDIENINFORMATION 

SPERRFRIST: keine 

Bauarbeiten an der Seestrasse in Hergiswil starten Mitte September  

Der Regierungsrat hat das Ausführungsprojekt zum Ausbau des Rad- 

und Gehweges im Bereich Bootshafen Süd genehmigt. Die Hauptar-

beiten erfolgen voraussichtlich bis Mitte Dezember 2015.  

In den 1980er-Jahren wurde im Bereich Bootshafen Hergiswil Süd für den Lang-

samverkehr auf unterschiedlichem Niveau ein separater Rad- und Gehweg er-

stellt. Fussgänger nutzen den Seeuferweg, welcher unterhalb des Radwegs liegt. 

Radfahrende fahren entlang der Seestrasse auf dem seeseitigen, separaten 

Radweg. Vor beziehungsweise nach der Wegtrennung kommen beide Wege zu 

einem gemeinsamen Rad- und Gehweg zusammen. Der heutige Radweg ist zu 

schmal. Es kommt häufig zu ‚Beinahe-Unfällen‘ zwischen entgegenkommenden 

Radfahrenden. Zudem nutzen nur wenige Fussgänger den tieferliegenden See-

uferweg. Dieser Weg sowie die Stützkonstruktion des Radwegs müssen instand-

gesetzt werden. 

Ausführungsprojekt genehmigt 

Die Baudirektion Nidwalden erarbeitete gemeinsam mit der Gemeinde Hergiswil 

Lösungsansätze, um die Verkehrssicherheit im Bereich Bootshafen Süd zu 

verbessern. Als Bestvariante erwies sich die Verbreiterung des Radwegs zu ei-

nem gemeinsamen Rad- und Gehweg. Am 9. Juni 2015 genehmigte der Regie-

rungsrat Nidwalden die Bestvariante für die öffentliche Auflage. Nachdem wäh-

rend der Auflagefrist des Ausführungsprojektes keine Einwendungen 

eingegangen sind, hat der Regierungsrat am 1. September 2015 das Ausfüh-

rungsprojekt für die Umsetzung genehmigt. Zuständig für die Realisierung ist die 

Baudirektion Nidwalden. 

Parallel zum Ausbau des Rad- und Gehwegs wird der Bootshafen Hergiswil Süd 

neu gebaut. Beide Projekte greifen ineinander. Da der Neubau des Bootshafens 

nur in der Nebensaison (September – Mai) erfolgen kann und mit einer gemein-

samen Umsetzung Kosten gespart werden können, ist das Zeitfenster für den 

Bau vorgegeben. Aufgrund des engen Terminplans starten die Bauarbeiten zum 
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Ausbau des Rad- und Gehwegs bereits Mitte September 2015. Die Bauarbeiten 

umfassen folgende Arbeiten: 

 Instandsetzung der bestehenden Stützkonstruktion 

 Verbreiterung des Radwegs als Rad- und Gehweg  

 Erneuerung der Strassenentwässerung und Randsteine im Projektperimeter 

 Lokale Verbreiterung des Seeuferwegs und Neubepflanzung (im Rahmen 

Neubau Bootshafen) 

Von ungefähr Mitte September bis Anfang Oktober 2015 erfolgen die Vorberei-

tungsarbeiten (Baustelleneinrichtung, Erstellung von Provisorien). In dieser Zeit 

sind lokale Behinderungen möglich. Von Anfang Oktober bis Mitte Dezember 

2015 erfolgen die Hauptarbeiten. In dieser Zeit wird der Verkehr auf der See-

strasse einspurig mit Lichtsignalanlage geführt. Für den Langsamverkehr bleibt 

die Achse Stansstad – Hergiswil mit Einschränkungen passierbar. Bei einem vor-

zeitigen Wintereinbruch wird die Baustelle komplett geräumt und die Bauarbeiten 

werden auf den Frühling 2016 verschoben. 

Alle Strassenbenutzer sind gebeten, die Signalisation zu beachten und die An-

weisungen des Verkehrsdienstes zu befolgen. Der Umfang der Behinderungen 

wird im Internet unter www.nw.ch (Rubrik Verkehrsbehinderungen) publiziert. 

 

 
 
Aktuelle Situation (Aufnahme Baudirektion)  

RÜCKFRAGEN 

 
Hans Wicki, Baudirektor, Telefon 041 618 72 00, erreichbar am 7. September 

2015 zwischen 9.30 und 10.30 Uhr.  

 
Stans, 7. September 2015 

http://www.nw.ch/

